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[1656 n . August 21 . ] A
PROJEKT BEZUEGLICH DER TEILUNG DER GEMEINEN HERRSCHAFTEN[ALS

FOLGE DES 1 . VILLMERGERKRIEGES]1

"UnbegriffHohes project.

Einer Ewigen fridens Stabilierung [gemeint des Landfriedens von 1656 ] , den

. . . Spänigen Ohrten der Eidtgnoschafft vermitlest einer güetigen theilung der

gemeinen herschafften

Weilen das erste in gehaltner letster Badischer Tagsatzung [ der XIII Orte vom
2

12 . Juli bis 21 . August 1656 ] von der heren Sätzen [FR, SO, BS, SH, AP] dar-
3

geschlagne Mitei eines Ausskauffs nit ratsamb dass dtrite mitel auch der thei¬

lung der Regierung von den [ V] Cath . Ohrten nit Annemblich aussgefallen , dass

andere aber der eigenthumblichen theilung nit gantz verworffen worden , könte

man selbige volgender gestalt ansehen.

1 . ° Dass die Herren der Lobl . Vorohrten , Zürich Bern und Glarus anderer reli¬

gion [=neugl . Glarus ] und die . . . [mitreg . V] Cath . Ohrt , sowol den gant-

ze Thurgeuw , als Reinthal in Zween gleiche theil theilen solten , Jnn di-

sen herschafften ein Jedem einen theil Zuenemmen , und für Jhr eigenthumb

Zue besitzen , und also wurden genante vor ohrt und Glarus Jhrer religion

der ander theil beider herschafften , mit landt und leüth eigenthumblich

verbleiben , doch <den Widern Grichtsherren an allen ohrten Jhr Recht und

Gerechtigkheiten Vorbehalten

2 . ° wan aber genante vorohrt und Glarus so Jhnen Zue gethon , in disen her¬

schafften so vil nit beziehen möchten solten sye all Jhr Recht und Ansprach

völlig auffgeben , so sye in allen andern herschafften disset - und Ennet-

seits gebergs haben möchten , doch wo die unglichheit gar Zuegross Könte

man selbige nach abgefassten bedenckhen , den dise herschafften dess Tur-

geüws und Reinthals an Jhren gräntzen gelegen und andere ersatzung auch

Zue thuen weren mit etwan particul der Graffschafft Baden oder anderst

wo erbessem.

3 . ° Hiemit wurde den [ reg . V] Catholischen Ohrten gantz verpleiben die Freyen

Aempter , Graffschafften Baden , Sarganss , und alle Ennetbürgische vogtyen,

Jn welchen Ennetbürgischen die Jnteressierte Feünff Cath . Ohrt anstatt

obgemelter vorohrten und Glarus Jhre Landtvögt so wol , als für Jhre Ohrt

setzen wurden;

Weilen aber Freyburg und Solothurn hierdurch von Jhren Rechten dess Male-
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fiz [gerichts ] Jm Turgeuw verschupfft wurden , könte man Jhnen solches durch

andere mittel Ennertburgs ersetzen.

4 . ° Ess wurden aber hierüber etliche beschwamussen auff den baan mögen ge¬

bracht werden , welche aber leichtlich und mit erheblichen gründen werden

mögen hin und wider gelegt werden

5 . ° Beschliesslichen an statt dess Landtfriedens [von 1531 ] , ausser den Tünch¬

ten so dass (der Freye Zug [ - Anspielung auf den Artherhandel von 1655 - ]

von den protestierenden Zue den Cathol . laut Landtfridens beständig sein

solte , wie auch an statt allen anderen Verträgen , wurde das Jetzige Jn-

strumentum pacis [=Landfriede von 1656 ] die obhandt haben , derweilen Jedem

ohrt in sein eignen landen und herschafften , die Souverenitet , Religion

und Judicatur unperturbierlich verbleiben solte . so wol so wurde auch di-

se condition in disem durch dise theilung den ohrten Zuefallenden Landen

und herschaften , wie billich platz haben sollen , und grösers Capital auff

die vile der Seelen , alss auff die gebeuw gleichwohl der Clöstem , und

andern Zerstörlichen dingen Zue machen , wurde also hierdurch ein ewiger

beständiger durchgehender Fridt , vermitlest Göttlicher gnaden wol Stabi-

liert werden . "

"Ven AuthoAzn cUaza  ConceptA i .ch nit ".
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